
Liebe Sportler, 

nach heutiger Klärung im Rathaus beachten Sie bitte folgende Änderung: 

Die Umkleiden in der Grundschulhalle dürfen ab sofort wieder benutzt werden, unter der 
Bedingung, dass der Mindestabstand von 2 Meters eingehalten wird und sich nicht mehr als 
3 Sportler in der Dusche aufhalten (Die Duschen werden entsprechend markiert.) 

Direkt nach dem Umziehen ist wieder ein Mundschutz anzulegen, damit es nicht zu 
Begegnungen in Fluren und Eingangsbereich kommt. 

Alle Teilnehmer, auch Kinder, müssen hierauf vor Ende der Trainingseinheit hingewiesen 
werden. 

Die übrigen bereits bekanntgegebenen Regeln der Stadt Obernkirchen für die Nutzung der 
Obernkirchener Sportstätten bleiben davon unberührt. 

Aktualisierung der Hygieneregeln Grundschulhalle: 

1. Nur symptomfreie Sportler haben Zutritt. Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause 
bleiben! 
2. Die Sportausübung sollte, wo immer möglich, kontaktlos zwischen den beteiligten 
Personen erfolgen. Das heißt, auf Umarmungen, Handschlag, High-Five, gegenseitiges 
Hochhelfen und jedwede Körperberührung sollte verzichtet werden, was für einige 
Sportarten eine komplette Umgestaltung zu einem allgemeinen Fitnesstraining bedeuten 
kann. 

Kontaktsportarten sind mit einer Gruppengröße von höchstens 30 Personen wieder erlaubt, 
sofern für die Sportausübung notwendig. 

3. Eine Dokumentation der Teilnehmenden am Training ist (zur Kontaktnachverfolgung im 
Ernstfall) unbedingt erforderlich, unter Angabe der Adressdaten und der genauen Zeiten. 
Dies betrifft auch abholende Eltern von Vorschulkindern bzw sonstige Hilfs-Personen. (Bitte 
Punkt 11 beachten, Zuschauer sind nicht erlaubt). 

4. Ein Abstand von mindestens 2 Metern muss eingehalten werden. 

Warteschlangen beim Zutritt zur Sportanlage sind zu vermeiden. Vor dem Eingang zur Halle 
sind Abstandslinien markiert, in der Halle selbst aber nicht, so daß eine Begrüßung und 
Ansage vor der Tür sinnvoll und erforderlich ist. Geräteräume dürfen nur von jeweils einer 
Person bzw unter Einhaltung des Mindestabstandes von 2 Metern betreten werden. 
5. Mund- Nasenschutz? 
Ja! Bitte bei Eintreten und bis mindestens zur Ankunft am zugewiesenen Platz in der Halle, 
sowie beim Verlassen Mund- und Nasenschutz-Maske tragen! 
Der Trainer gibt vor, wann der Mundschutz entfernt werden kann bzw wieder angelegt wird 
- spätestens beim Verlassen des Hallenteils in den Fluren und Toiletten sowie im 
Eingangsbereich. 
6. Handtuch 
Das Gesicht sollte während des Trainings möglichst nicht berührt werden, ein eigenes 



Handtuch bzw. zusätzliches Schweißtuch ist zwingend erforderlich. 
7. Regelmäßige Handdesinfektion 
Bei Eintritt und vor Betreten der WCs Hände desinfizieren. Im Eingangsbereich (nur oben) 
gibt es einen Händedesinfektionsspender, dieser muss zwingend benutzt werden. 
Nach Toilettenbesuch vor Wiederaufnahme des Trainings bitte 40 Sekunden gründlich mit 
Seife waschen. Einmalhandtücher und Seife sind vorhanden. 
8. Desinfektion von Utensilien 
Jede Gruppe ernennt bitte einen Beauftragten, der benutzte Geräte, Bälle, Türklinken, 
Garagentorgriffe etc. sowie, falls erforderlich, Wasserhahn und Spülung nach Benutzung 
desinfiziert. 
Um Aufwand zu sparen, sollte das Berühren auf ein Minimum reduziert bzw saubere 
Baumwollhandschuhe getragen werden. Antivirales Flächen-Desinfektionsmittel ist vom 
jeweiligen Verein zu stellen. 
9. Umkleiden und Duschen 
Die Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume - dürfen benutzt werden, unter der 
Bedingung, dass der Mindestabstand von 2 Meters eingehalten wird und sich nicht mehr als 
3 Sportler in der Dusche aufhalten. 
10. Ein-/Ausgang (betrifft Grundschulhalle) 
Der Ein- und Ausgang erfolgt durch die Haupttür, die anschließend (wie auch schon vor März 
2020) von innen verschlossen werden muss. 

Der Nebeneingang zum Tartanplatz kann zum Verlassen benutzt werden. Der Schlüsselträger 
ist aber verantwortlich, dass ALLE Ausgänge wieder sorgfältig verschlossen sind. 
11. Zuschauer 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind nach wie vor ausgeschlossen, Tür bitte konsequent nach 
Einlass verschließen! 

12. Die Nutzungszeiten richten sich in den einzelnen Sportstätten nach den jeweiligen 
Belegungsplänen von Montag bis Freitag. Eine Nutzung an den Wochenenden für 
Punktspiele bzw. Wettkämpfe kommt derzeit noch nicht in Betracht. 

13. Wettkämpfe/Punktspiele in Individualsportarten während der gebuchten Trainingszeit 
sind nur möglich, wenn diese die Voraussetzungen konsequent und uneingeschränkt 
einhalten können. 
Vor der Ausrichtung einer solchen Veranstaltung sollte aber immer ein Kontakt mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt aufgenommen werden, um mögliche Fragestellungen zu klären 
und das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Die Stadt Obernkirchen übernimmt keine Haftung! 
Grundsätzlich sind die Vereine eigenständig für entsprechende Nutzungskonzepte ihrer 
Sparten verantwortlich. Wie bereits dargestellt ist jedoch jeder Sportler und jede Sparte vom 
Betrieb in der Halle auszuschließen, der/die sich nicht an Hygiene und/oder Abstandsregeln 
hält. Die o.g. Hausregeln werden vom jeweiligen Trainer durchgesetzt, Kontrollen behalten 
wir uns vor. 
Die Wiederaufnahme des Trainings erfolgte nach Absprache in Anlehnung an den vor 
Schließung geltenden Hallenbelegungsplan vom 1.3.2020, Nutzungszeiten im Freien bei 
gutem Wetter sind jedoch weiterhin in jedem Fall vorzuziehen! 


